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1. Planungsanlass  

Die Stadt Altentreptow besitzt durch seine moderne Infrastruktur und dem reiz-

vollen naturnahen Umfeld eine besondere Qualität als Wohnstandort. Die stetige 

Nachfrage nach Wohngrundstücken in der Stadt bleibt damit ungebrochen. 

Vordergründiges Ziel des Verfahrens und gleichzeitig auch besonderes öffentli-

ches Interesse der Stadt Altentreptow ist es, der ständigen Nachfrage an at-

traktiven Wohnbaugrundstücken mit Anschluss an bestehende Siedlungsstruk-

turen gerecht zu werden und damit der drohenden Abwanderung von jungen 

Familien entgegenzuwirken. 

Der derzeitige Flächennutzungsplan stellt die Fläche des Bebauungsplans Nr. 33 

„Wohngebiet an der Schule“ als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauer-

kleingärten sowie Fläche für die Landwirtschaft dar.  

Hier wird im Sinne des Entwicklungsgebotes die Änderung der Darstellung in 

eine Wohnbaufläche erforderlich. 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB ist 

somit die 12. Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.   
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 

2017 (BGBl. l S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

26. April 2022 (BGBl. I S. 674)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. l S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 

(BGBl. I S. 3908)  

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 

M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 

66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. 

M-V S. 221) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-

munalverfassung-KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 

2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung  

 

2.2  Geltungsbereich  

Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1: 5.000 dargestellt. Er beläuft sich auf 

eine Fläche von ca. 5 ha und erstreckt sich auf die Flurstücke 36 und 37 der Flur 

1 in der Gemarkung Thalberg.  
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2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben 

in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger 

der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen 

Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 

des Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungs-

pflicht. Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß 

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 

des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen.  

Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungspflicht. 

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Altentreptow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus fo lgenden 

Rechtsgrundlagen:  

• Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 

2020 (BGBl. I S. 2694)   

• Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO-M-V) vom 15. Juni 2011  

(GVOBl. M-V 2011, S. 362) 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 

1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung 

und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebietes, die 

Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesi-

cherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.  

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern (LEP M-V) enthält in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur 

Entwicklung von Siedlungsstrukturen.  
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Der Programmsatz LEP 4.1 fordert, dass die Gemeinden die Innenentwicklungs-

potenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig nutzen.  

Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Sied-

lungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. LEP M-V 4.1 (5) (Z) 

Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig auf die Zentralen Orte konzentriert 

werden (LEP 4.1 (2)). In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 

sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies 

nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in 

Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  

Ausnahmen davon sind nur möglich, wenn das Vorhaben nachweislich  

• immissionsschutzrechtlich nur außerhalb der Ortslage zulässig ist oder  

• aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infrastruktur 

nicht in Innenlagen bzw. Ortsrandlagen realisiert werden kann. (LEP 4.1 

(5) (Z)) 

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruk-

tur sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. (LEP 4.1 

(6) (Z)) 

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder unzusammenhängende Be-

bauung, eine Bebauung, die durch ihren Umfang und ihre Lage die freie Land-

schaft und das Ortsbild nachteilig beeinflusst und einen Ansatzpunkt für eine 

weitere Besiedlung im Außenbereich bildet sowie das Zusammenwachsen von 

Siedlungen. 

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seen-

platte (RREP MS) beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen 

der Entstehung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener 

Splittersiedlungen entgegengewirkt werden soll.  

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die zentralen Orte und Siedlungs-

schwerpunkte zu konzentrieren. In den anderen Gemeinden ist die Wohnbau-

flächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstat-

tung des Ortes ergibt, zu orientieren. (Ziel 4.1 [4] RREP MS)  

Als Ziel der Raumordnung ist des Weiteren aufgeführt, dass die Ausweisung 

neuer Wohnbauflächen in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen hat. 

(Ziel 4.1 [2] RREP MS) 

Diesem Ziel des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische 

Seenplatte wird Rechnung getragen, denn die vorgesehenen Wohngrundstücke 

schließen nördlich und südlich unmittelbar an den gewachsenen Siedlungskör-

per und bestehende Wohnnutzungen an.  

Vorliegend ist somit kein Konflikt mit den formulierten Zielstellungen des LEP 

M-V und RREP MSE erkennbar, denn es besteht der Anschluss an vorhandene 

Siedlungsstrukturen der Stadt Altentreptow. Die Umsetzung des Vorhabens an 

diesem Standort ist somit zielführend. 
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Gemäß der Festlegungskarte des LEP M-V befindet sich der Planungsraum in-

nerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V 
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Gemäß des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mecklenburgische Seen-

platte hat die Stadt Altentreptow die Funktion eines Grundzentrums. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MS 

Die Festlegungskarte des LEP M-V sowie das RREP MS enthält für den vorgese-

henen Geltungsbereich keine Festlegungen in Form von Vorranggebieten. 
 

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft (Landwirtschaftsräume) soll dem Er-

halt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und - stätten, 

auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beige-

messen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Pla-

nungen, Maßnahmen und Vorhaben besonders zu berücksichtigen. 

Für die Stadt Altentreptow als Grundzentrum hat die Wohnbauflächenentwick-

lung eine hervorgehobene Bedeutung. Für die Landwirtschaft hat der Standort 

auf Grund der aktuellen Nutzung als Kleingartenanlage keine Bedeutung.      

Nach derzeitigem Rechtsstand ist davon auszugehen, dass die von der Stadt 

Altentreptow formulierten Planungsabsichten den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung nicht widersprechen.  
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow ist die derzei-

tige Ausweisung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten sowie 

Fläche für die Landwirtschaft in die Darstellung einer Wohnbaufläche zu ändern.  

Die Stadt Altentreptow sieht vor, über diese Planung den Abwanderungstrend entge-

genzuwirken und einen attraktiven Wohnstandort zu schaffen. Mit der Planung sollen 

auf dem in Rede stehenden Areal großzügige Grundstücke für die Wohnbauflächenent-

wicklung entstehen. 

Für den Änderungsbereich der 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Al-

tentreptow ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

 

Tabelle 1: Flächenbilanz  

Ausweisung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft   0,5 ha 0 ha 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauer-

kleingärten 

4,5 ha 0 ha 

Wohnbaufläche    0 ha 5 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung von Wohnbauflächen entfaltet auf der Ebene des Flächennutzungs-

plans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt. Es wer-

den jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung von Wohngebieten 

zur Schaffung von Wohnbauplätzen geschaffen. Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB werden 

die Belange der Umwelt geprüft. 

Hier besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Umwelt-

auswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine 

angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Immissionen 

ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. Insbesondere eine 

Vertiefung der Ergebnisse beispielsweise im Hinblick auf die genaue räumliche Vertei-

lung der Umweltauswirkungen kann durch entsprechende Arbeitsteilung zwischen den 

verschiedenen Ebenen eines mehrstufigen Planungssystems bis auf die Ebene des dem 

Bebauungsplan nachfolgenden Zulassungsverfahrens delegiert werden. 

Die erheblichen vorhersehbaren Umweltauswirkungen werden im Rahmen der im Pa-

rallelverfahren erarbeiteten Bebauungspläne detailliert geprüft. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Wohngebiet an der 

Schule“ werden dann nachrichtlich in den Umweltbericht zur 12. Änderung des Flä-

chennutzungsplans übernommen. 

  


